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RS OGH 1953/4/22 1Ob332/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1953

Norm

ABGB §166 Ae

ABGB §1042

ABGB §1327

Rechtssatz

Derjenige, durch dessen Verschulden der Vater eines außerehelichen Kindes getötet wurde, hat der Mutter des Kindes

nach § 1042 ABGB den infolge des Ausfalles des unterhaltsp ichtigen Vaters von ihr dem Kinde geleisteten Unterhalt

zu ersetzen.
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